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Insgesamt haben Qualifikationen aus Drittstaaten in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen: Seit 2016 
umfassen sie mehr als die Hälfte des jährlichen Antrags-
aufkommens. Die Tendenz ist steigend.336 2018 entfielen 
69,4% der insgesamt 29.202 Anträge auf Qualifikationen 
aus Drittstaaten. Die zehn häufigsten Ausbildungsstaaten 
2018 in → Schaubild D4-3 umfassten 56,9% der An-
träge. 

Die amtliche Statistik gibt auch Auskunft zur Staatsange-
hörigkeit der Antragstellenden: Analog zu den Ausbil-
dungsstaaten stellten 2018 am häufigsten Syrerinnen 
und Syrer Anträge auf Anerkennung, gefolgt von Staats-
angehörigen Bosnien und Herzegowinas sowie Serbiens. 

336 2015: Ausbildungsstaat EU/EWR/Schweiz: 52,0% (10.092 Anträge), Ausbildungs-
staat Drittstaat: 47,3% (9.174 Anträge) / 2016: Ausbildungsstaat EU/EWR/Schweiz: 
45,7% (10.515 Anträge), Ausbildungsstaat Drittstaat: 54,2% (12.492 Anträge) / 
2017: Ausbildungsstaat EU/EWR/Schweiz: 36,2% (9.045 Anträge), Ausbildungsstaat 
Drittstaat: 63,6% (15.894 Anträge).

Deutsche, die bis einschließlich 2016 die größte Gruppe 
unter den Staatsangehörigkeiten gebildet hatten, lagen 
2018 an vierter Stelle.→ Schaubild D4-3 zeigt die zehn 
häufigsten Staatsangehörigkeiten für das Jahr 2018. Sie 
umfassten 60,6% der Anträge.

Schaubild D4-2:  Entwicklung der Antragszahlen 2012 bis 2018 zu bundesrechtlich geregelten Berufen bei 
Anträgen aus dem Ausland (Auslandsanträge) (absolut) 
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Anm.: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte 
abweichen. Für das erste Berichtsjahr 2012 wurden die für die Anerkennung zuständigen Stellen in einigen Fällen erst im Laufe des Berichtsjahres bestimmt und mussten 
ihre Berichtssysteme neu aufbauen. Daher sind die Meldungen möglicherweise nicht in allen Fällen vollumfänglich und termingerecht erfolgt. Für das Berichtsjahr 2013 
erfolgte die Meldung einiger Berichtsstellen unvollständig und fehlerhaft. Für Bremen liegen keine Daten für das Jahr 2015 vor. Daher wurden für dieses Bundesland die 
Angaben von 2014 übernommen. Für die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein liegt für 2016 eine Untererfassung in niedriger dreistelliger Höhe im Bereich der 
medizinischen Gesundheitsberufe vor. Insofern ist das Bundesergebnis als Untergrenze zu betrachten.
Ab 2016: inkl. Anträge, deren Verfahren ohne Bescheid beendet wurde (zurückgezogene Anträge).
Es ist von einer Untererfassung der Auslandsanträge auszugehen.

Quelle:  Amtliche Statistik nach § 17 BQFG bzw. Fachgesetzen, die auf § 17 BQFG verweisen. Berichtsjahre 2012 bis 2018.  
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Ausgang der 
Anerkennungsverfahren

Das Ergebnis der Anerkennungsverfahren unterscheidet 
sich formal bei reglementierten und nicht reglementierten 
Berufen:

Nicht reglementierte Berufe: Hier können die zuständi-
gen Stellen als Ergebnis der Gleichwertigkeitsprüfung die 
volle, teilweise oder keine Gleichwertigkeit bescheiden. Das 
Anerkennungsverfahren ist einstufig und mit der Ausstel-
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